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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Ayant pour objectif de modifier le préambule de la Constitution fédérale, l'initiative
parlementaire de Fabian Molina (ps, ZH) n'a pas été couronnée de succès lors de son
passage devant le Conseil national. Par 113 voix contre 59, la chambre basse n'a pas
souhaité donné suite à l'objet. 18 parlementaires se sont abstenu.e.s, dont 14
provenaient du camp socialiste, indiquant que la proposition du député Molina n'a pas
fait l'unanimité au sein même de son parti. Les partis bourgeois l'ont en revanche
rejetée en bloc. 
Au nom d'une minorité de la commission des institutions politiques (CIP-CN), Céline
Widmer (ps, ZH) a émis le souhait de discuter à nouveau de la formulation du
préambule, plus de 20 ans après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1999. Entre-
temps, de nombreux cantons ont retiré la mention à Dieu de leur constitution, ce qui,
selon la zurichoise, démontre que d'autres formulations sont possibles pour exprimer
les notions de modestie et d'humilité que le préambule a pour vocation de transmettre.
L'argument inverse a été brandi par Michaël Buffat (udc, VD), qui a souligné que de
nombreux cantons ainsi que d'autres États font également mention d'une entité
supérieure dans leur constitution. Au nom de la majorité de la commission, le député
agrarien a mentionné les origines historiques du préambule, dont le but était
notamment de rappeler qu'aucun roi ni parti ne détient le pouvoir suprême en Suisse.
Selon lui, l'argument de la laïcité ne doit pas suffire pour effacer des symboles de
l'histoire suisse, sans quoi on pourrait à l'avenir proposer de «supprimer la croix des
armoiries fédérales». Des arguments suivis donc par une majorité des membres de la
chambre du peuple. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2022
MATHIAS BUCHWALDER

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession 2022 als Erstrat mit den drei
Entwürfen, die seine SPK zur Regelung des Arbeitsverhältnisses der oder des EDÖB
ausgearbeitet hatte. Diskussionsbedarf gab es bei zwei Punkten: Erstens hatte die
Mehrheit der SPK-NR ursprünglich eine Änderung im neuen Datenschutzgesetz
vorgesehen, die eine Entschädigung für den oder die EDÖB nach Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ausdrücklich ausschliesst. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) wollte
hingegen dem oder der EDÖB eine Abgangsentschädigung zugestehen, wie sie auch der
Bundesanwalt bzw. die Bundesanwältin und die erstinstanzlichen Bundesrichterinnen
und -richter erhalten. Auch der Bundesrat hatte sich in seiner Stellungnahme für die
Abgangsentschädigung ausgesprochen, weil das Fehlen einer solchen die
Unabhängigkeit des oder der EDÖB insofern beeinträchtigen könne, als mit einer
Nichtwiederwahl finanzielle Konsequenzen verbunden sind. Die Kommissionsmehrheit
schwenkte daraufhin auf die Linie des Bundesrates um und beantragte dem Rat, dem
nunmehr einzigen Vorschlag Widmer zuzustimmen, was die grosse Kammer dann auch
stillschweigend tat. Zweitens wollte die Kommissionsmehrheit den oder die EDÖB mit
einer Änderung im Informationssicherheitsgesetz von der Personensicherheitsprüfung
ausnehmen, wie das auch für andere Magistratspersonen üblich sei. Wie
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) erklärte, sehe die Kommissionsmehrheit die
öffentliche Wahl – neu wird der oder die EDÖB vom Parlament gewählt –
«gewissermassen als Substitut für die Personensicherheitsprüfung». Eine Minderheit
Addor (svp, VS) sprach sich indessen gegen eine solche Ausnahme aus. Angesichts der
extrem sensiblen Daten, auf die der oder die EDÖB Zugriff habe, erscheine eine solche
Überprüfung als notwendig. Der Nationalrat folgte entgegen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion seiner Kommissionsmehrheit und nahm den oder die EDÖB
von der Personensicherheitsprüfung aus. In der Gesamtabstimmung nahm die
Volkskammer die beiden Gesetzesentwürfe zur Änderung des neuen
Datenschutzgesetzes und zur Änderung des Informationssicherheitsgesetzes mit einer
Gegenstimme (Andrea Geissbühler; svp, BE) an. Der «Verordnung über das
Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des EDÖB» stimmte der Nationalrat
einhellig zu. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

In der Herbstsession 2022 stand die Behandlung der Revision des Bundesgesetzes über
das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung in beiden Kammern auf der
Traktandenliste. Beide Räte waren sich schon zuvor grundsätzlich einig, dass der Zugang
zu amtlichen Dokumenten gebührenfrei möglich sein muss. Allerdings – dies hatte
bereits die parlamentarische Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG), auf die die
Vorlage zurückging, so vorgesehen – sollten in hohe Kosten verursachenden
Ausnahmefällen den Gesuchsstellenden Rechnungen ausgestellt werden dürfen. Nicht
einig waren sich National- und Ständerat darüber, ob für diese Ausnahmefälle eine
Kostenobergrenze festgelegt werden soll. Der Nationalrat hatte diese auf CHF 2'000
fixieren wollen. Der Ständerat hielt allerdings – unterstützt vom Bundesrat –
diskussionslos und einstimmig daran fest, keine solche Obergrenze festzulegen. Sie
seien zwar sehr selten, es gebe aber durchaus Gesuche, die Kosten von weit mehr als
CHF 2'000 verursachten, argumentierte der Sprecher der SPK-SR, Mathias Zopfi (gp,
GL). Die Kommission sei zudem der Meinung, dass der Erlass von Gebühren Sache des
Bundesrats sei.
Tags darauf schwenkte der Nationalrat auf diesen Beschluss des Ständerats ein. Die
Kommission sei zwar «inhaltlich» nicht einverstanden, sie wolle aber auf «eine
aussichtslose Differenzbereinigungsrunde» verzichten. Mit einer Gebührenobergrenze
hätte die Unterwanderung des grundsätzlich gebührenfreien Zugangs zu amtlichen
Dokumenten verhindert werden können; trotzdem sei auch die ständerätliche Lösung
noch ein «Schritt zur Stärkung des Öffentlichkeitsprinzips», argumentierte die
Sprecherin der SPK-NR, Céline Widmer (sp, ZH) in der grossen Kammer. Diese folgte
anschliessend stillschweigend dem Kommissionsantrag. 
In den Schlussabstimmungen hiess der Nationalrat die Vorlage mit 193 zu 0 Stimmen
gut und der Ständerat stimmte ihr mit 44 zu 1 Stimme zu. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2022
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Unterlistenverbindungen sind Zusammenschlüsse von Listen innerhalb einer
Listenverbindung. Damit können Parteien innerhalb einer verbundenen Liste allenfalls
mehr Stimmen erhalten, um dann die der Liste zugerechneten Mandate dank mehr
Stimmen aufgrund der Unterlisten zu erobern. Bei den eidgenössischen Wahlen 2019
waren nicht weniger als 108 Unterlistenverbindungen eingegangen. Gemäss
Bundesgesetz über die politischen Rechte dürfen Unterlistenverbindungen aber nur
innerhalb der gleichen Gruppierung geschmiedet werden – etwa in Form von
getrennten Geschlechterlisten, Regionen- oder Generationenlisten. Umstritten ist
jedoch, wie der Begriff «Gruppierung» zu interpretieren ist. Rechtsgutachten kommen
zum Schluss, dass zwischen verschiedenen Parteien zwar Listen-, aber keine
Unterlistenverbindungen eingegangen werden dürfen. Die SPK-NR wollte deshalb
mittels parlamentarischer Initiative eine Präzisierung von Unterlistenverbindungen im
Bundesgesetz über die politischen Rechte vornehmen. 
Allerdings verweigerte ihre Schwesterkommission im August 2021 mit 6 zu 4 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) Folgegeben, so dass der Vorstoss der grossen Kammer vorgelegt
werden musste. Laut der SPK-NR brauche es diese Präzisierung, weil es seit der
Einführung der Unterlistenverbindungen in den 1990er Jahren «entgegen dem Willen
des Gesetzgebers immer wieder zu parteiübergreifenden Unterlistenverbindungen
gekommen» sei. Als Beispiel fügte Kommissionssprecherin Céline Widmer (sp, ZH) in
der Ratsdebatte die Unterlistenverbindung mit dem Namen «Mitte» an, die sich im
Kanton Basel-Stadt aus GLP, junger GLP, BDP und EVP zusammengesetzt habe. Grund
dafür sei die unpräzise Formulierung im Gesetz, die eine Unterlistenverbindung von
verschiedenen Flügeln einer «Gruppierung» erlaube. Das Wort «Gruppierung» müsse
durch «Partei» ersetzt werden, forderte die Kommissionsmehrheit. Eine
Kommissionsminderheit sprach sich allerdings gegen Folgegeben aus. Ihr Sprecher,
Gerhard Pfister (mitte, ZG) brachte in der Debatte zwei Argumente vor. Erstens sei es
nicht wahrscheinlich, dass der Ständerat zustimmen werde, man könne das Verfahren
also abkürzen. Zweitens sei auch der Begriff «Partei» nicht klarer als der Begriff
«Gruppierung», der ja durchaus beabsichtigten Spielraum lasse. Er befürchte zudem,
dass mit einer Einschränkung von Unterlistenverbindungen auch die Diskussion eines
Verbots von Listenverbindungen generell Auftrieb erhalten werde. Mit 111 zu 74 Stimmen
folgten die Nationalrätinnen und Nationalräte aber der Kommissionsmehrheit. Weil
(Unter-)Listenverbindungen eher kleineren Parteien nützen, gab es eine recht spezielle
Abstimmungskoalition aus SP-, SVP- und FDP-Liberale-Fraktion, die der Präzisierung
zustimmten, während die Fraktionen von Mitte, GLP und GP den Vorstoss ablehnten. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.11.2021
MARC BÜHLMANN
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Wird gegen ein Gesetz ein Referendum ergriffen und schafft dieses die Hürden von
Unterschriftenzahl und Sammelfrist, so wird auf den Stimmzetteln zur Abstimmung über
das entsprechende Gesetz jeweils dessen offizieller Titel übernommen. Dies hat zur
Folge, dass nicht immer auf Anhieb erkennbar ist, worüber genau abgestimmt wird. So
lautete etwa die Frage zur Abstimmung über die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs
vom September 2020 «Wollen Sie die Änderung des Bundesgesetzes über den
Erwerbsersatz für Dienstleistende und für Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG)
annehmen?». Der Inhalt der Abstimmungsfrage müsse aber auf dem Stimmzettel
ersichtlich sein, damit die Stimmberechtigten nicht unnötig Zeit aufwenden müssten,
um Inhalt und Titel miteinander zu verknüpfen, forderte Gabriela Suter (sp, AG) im
Dezember 2020 in ihrer parlamentarischen Initiative. Die Abstimmungsfrage müsse klar
und objektiv formuliert werden und dürfe weder irreführend noch suggestiv sein.
Titel von Abstimmungsgegenständen seien für die Bürgerinnen und Bürgern in der Tat
ab und zu unklar, hielt die SPK-NR in ihrem Bericht zur parlamentarischen Initiative
fest. Die Praxis der Titelgebung von Gesetzen müsse verbessert werden, weshalb die
Kommission einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 20.462) von Jürg Grossen (glp, BE)
Folge geben wolle. Die parlamentarische Initiative von Gabriela Suter biete hingegen
keinen Mehrwert, da nicht klar sei, wer denn einen objektiven, nicht irreführenden Titel
formulieren solle. Dies könne nicht am Schluss eines Gesetzgebungsprozesses
geschehen, vielmehr sei es an den am Entscheidungsprozess Beteiligten, mehr Sorgfalt
auf die Titelsetzung zu verwenden. 
Eine Kommissionsminderheit, die in der Nationalratsdebatte in der Wintersession 2021
von Céline Widmer (sp, ZH) vertreten wurde, wollte die beiden parlamentarischen
Initiativen verknüpfen und deshalb auch dem Vorstoss der Aargauer Sozialdemokratin
Folge geben. Gegen diesen Minderheitsvorschlag richtete sich hingegen eine Mehrheit
von 131 zu 53 Stimmen (bei 3 Enthaltungen), die die parlamentarische Initiative Suter
damit versenkte. Diese wurde lediglich von den geschlossen stimmenden Fraktionen
der SP und der GLP und einer Minderheit der GP-Fraktion unterstützt. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2021
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative
seiner Finanzkommission, welche die Prüf- und Aufsichtskompetenzen im DBG
stärken wollte. Kommissionssprecher Gschwind (cvp, JU) und Kommissionssprecherin
Widmer (sp, ZH) wiesen noch einmal auf die grössten Probleme im aktuellen System hin:
Fehler entstünden heute vor allem bei der Erfassung von Steuerpflichtigen, bei den
Regeln zur Steuerpflicht sowie bei der Veranlagung. Eine einheitliche Umsetzung sei
aber aufgrund der Steuergerechtigkeit und Rechtsgleichheit geboten. Eine Minderheit
Farinelli (14 zu 11 Stimmen) verlangte, der Initiative keine Folge zu geben. Föderalismus
müsse auf implizitem Vertrauen beruhen und man müsse akzeptieren, dass es «im
Einzelfall auch Unterschiede in der Beurteilung» geben könne. Die von der Initiative
vorgeschlagene Regelung beinhalte zahlreiche Nachteile, unter anderem müsste der
Personalbestand der ESTV stark erhöht werden. Mit 108 zu 83 Stimmen sprach sich der
Nationalrat für Folgegeben aus, die ablehnenden Stimmen stammten von der SVP- und
der FDP.Liberalen-Fraktion sowie von einem Mitglied der Grünliberalen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen
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Asylpolitik

Nachdem der Bundesrat im Januar 2021 den Entwurf der SPK-NR zur Änderung des
Asylgesetzes (AsylG), gutgeheissen hatte, widmete sich der Nationalrat in der
Sondersession 2021 als Erstrat dem Entwurf. Konkret schlug die SPK-NR vor, dem SEM
das Recht zu erteilen, im Rahmen des Asyl- oder Wegweisungsverfahrens die mobilen
Datenträger von Asylbewerbenden zu verwenden, deren Identität nicht anders
festgestellt werden kann. Die Feststellung der Identität, der Staatsangehörigkeit und
des Fluchtweges sei ein wichtiger Faktor für die Geschwindigkeit der Asylverfahren,
insbesondere bei Personen, die keine Papiere mit sich tragen – was auf 70 bis 80
Prozent der Asylbewerbenden zutreffe. Die Möglichkeit zur Nutzung von Mobiltelefonen
im Rahmen der Mitwirkungspflicht würde diesen Vorgang und somit das gesamte
Verfahren beschleunigen, was wünschenswert sei, erklärte Marco Romano (mitte, TI) im
Namen der Kommissionsmehrheit. Der zweite Kommissionssprecher, Damien Cottier
(fdp, NE), erläuterte weiter, dass es das Ziel dieses Entwurfes sei, eine Brücke zu
schlagen zwischen dem nötigen Zugang zu verlässlichen Informationen über die
Identität der Antragstellenden und deren Privatsphäre. Letztere werde unter anderem
dadurch sichergestellt, dass die Herausgabe der Datenträger nur als Ultima Ratio
vorgesehen sei. Weiter solle die betroffene Person über die genauen Massnahmen und
die Vorgehensweise informiert werden und in Begleitung eines Rechtsbeistandes bei
der Auswertung persönlich anwesend sein. Ausserdem dürfe die Aushändigung nicht
erzwungen werden und der Bundesrat solle nach drei Jahren eine Evaluation dieser
Massnahmen vornehmen und einen entsprechenden Bericht veröffentlichen. Gregor
Rutz (svp, ZH), auf dessen parlamentarische Initiative dieser Gesetzesentwurf
zurückging, betonte im Namen der SVP-Fraktion, dass die Daten dabei helfen könnten,
den Kampf gegen Schlepper-Netzwerke voranzubringen, und vielleicht sogar dabei,
Kriegsverbrechen aufzudecken. Auch der Bundesrat sprach sich für die beantragte
Gesetzesrevision aus, wobei er insbesondere die Regeln zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit und des Datenschutzes befürworte, wie Bundesrätin Karin Keller-
Sutter ausführte.
Eine Minderheit um Balthasar Glättli (gp, ZH) wollte nicht auf die Vorlage eintreten, weil
es das offensichtliche Ziel dieser Vorlage sei, dass Asylsuchende leichter abgewiesen
und zurückgeführt werden können. Daten aus Deutschland zeigten, dass das Auswerten
von mobilen Datenträgern fehleranfällig sei und oft nicht den gewünschten Effekt
bringe. So habe nur in seltenen Fällen ein Widerspruch zu den Aussagen der
betroffenen Personen aufgedeckt werden können. Für einen solch kleinen «materiellen
Bonus» sei das Verfahren schlicht zu teuer und zu aufwendig, wie Glättli erklärte. Ada
Marra (sp, VD) ergänzte, es sei höchst problematisch, dass mit dieser Gesetzesänderung
den Asylsuchenden faktisch mehr Privatsphäre abgesprochen werde als
Schwerverbrecherinnen und Schwerverbrechern; um die Daten der mobilen
Datenträger in einem Strafverfahren durchsuchen zu dürfen, sei nämlich ein
richterlicher Entscheid nötig, was hier nicht vorgesehen sei. Ähnlich schien es auch das
UNHCR zu sehen, welcher sich in einer Stellungnahme kritisch zur vorgeschlagenen
Gesetzesänderung geäussert hatte. Das Hochkommissariat hatte moniert, der starke
Eingriff in die Privatsphäre der Schutzsuchenden, welche völkerrechtlich sowie durch
die Bundesverfassung geschützt sei, werde zu wenig gut geregelt. Des Weiteren sei es –
mit Blick auf die auch von Balthasar Glättli angesprochenen Evaluationen aus
Deutschland – zu bezweifeln, dass die Massnahme wirklich das gewünschte Ziel
erreiche. Gegen den Widerstand von Links-Grün trat der Nationalrat schliesslich mit
122 zu 65 Stimmen auf die Vorlage ein.
In der Detailberatung forderte Gregor Rutz, dass die mobilen Geräte bei Asylverfahren
und Wegweisungsverfahren für fünf Tage zwangsweise entzogen werden dürfen, sollte
eine betroffene Person diese nicht freiwillig abgeben. Rutz argumentierte, dieser
Zwang könne auch präventiv wirken und die Gesuchstellenden dazu bewegen, von
selbst aktiv mitzuwirken. Da dies lediglich die Klärung der Identität betreffe, gehe dieser
Vorschlag zu weit, fand jedoch Kurt Fluri (fdp, SO), insbesondere da bereits die
Verweigerung per se in den Asylentscheid mit einfliessen werde. Céline Widmer (sp, ZH)
fügte an, dass auch der EDÖB klar vermerkt habe, dass die Durchsuchung der Daten nie
unter Zwang geschehen dürfe. Und auch der Bundesrat habe in seiner Stellungnahme
deutlich gemacht, dass ein Zwang die Verhältnismässigkeit verletzen würde, die nötig
ist, um ein Grundrecht einzuschränken, führte Damien Cottier weiter aus. In der Folge
lehnte der Nationalrat diese Forderung mit 117 zu 70 Stimmen bei einer Enthaltung ab,
wobei sich neben der geschlossenen SVP-Fraktion auch die Hälfte der Mitte-Fraktion
sowie einzelne Stimmen aus der FDP.Liberalen-Fraktion dafür aussprachen. Auf der
anderen Seite versuchte Ada Marra ebenso erfolglos, die Regelung, dass Mobiltelefone
beim Asylverfahren oder bei Rückweisungen genutzt werden dürfen, ganz zu streichen.
Unterstützung erhielt sie aus der eigenen sowie der Grünen Fraktion. Ihre beiden

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2021
SARAH KUHN
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Einzelanträge wurden somit mit 121 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.
In einem zweiten Block wurde in insgesamt fünf Anträgen geklärt, welche Daten
erhoben, wie lange sie gespeichert und wie sie verarbeitet werden dürfen. Auch hier
lehnte der Nationalrat alle Minderheiten und Einzelanträge ab und stimmte somit dem
Entwurf der SPK-NR unverändert zu. Gregor Rutz forderte etwa zum einen, dass die
Notwendigkeit und die Verhältnismässigkeit des Verfahrens nicht in jedem Einzelfall
neu geprüft werden müssen, und zum anderen, dass die betroffene Person nicht über
das Verfahren aufgeklärt werden muss. Das Verfahren solle laut Rutz nicht zuletzt im
Sinne der Betroffenen «fair, korrekt, aber auch effizient» sein, weshalb diese
zeitintensiven Bedingungen zu streichen seien. Ausserhalb der Fraktionen der SVP und
der Mitte erhielten die Anträge von Rutz allerdings keine Zustimmung. Es sei wichtig,
dass die Menschen verstünden, worum es gehe und was mit ihren Daten passiere,
verteidigte Kommissionssprecher Cottier die Auflagen. Céline Widmer (sp, ZH)
übernahm zudem zwei Minderheitsanträge von Angelo Barrile (sp, ZH) für eine
Verstärkung des Datenschutzes, die allerdings ebenfalls ausschliesslich von Mitgliedern
der SP-, der Grünen- und der Grünliberalen-Fraktion unterstützt wurden und somit mit
111 zu 79 Stimmen abgelehnt wurden.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf der SPK-NR mit 123 zu 65
Stimmen gegen den Willen der SP- und der Grünen-Fraktion sowie einem Mitglied der
Grünliberalen an. Damit ging das Geschäft weiter an den Ständerat. 7
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